


§• im Haushalt der Kindertagespflegeperson 
 

• im elterlichen Haushalt 
(sogenannte „Kinderfrau“) 
 

• in einer Großtagespflege (Verbund von zwei bis  
drei Kindertagespflegepersonen) 

• Vermittlung Ihres Kindes bzw. Ihrer Kinder in
die Betreuung bei einer geeigneten Kindertages- 
pflegeperson

• qualifizierter Beratung und Begleitung in pädago- 
gischen, finanziellen und rechtlichen Fragestellungen

• Sicherstellung der Qualität der Kindertagespflege

… ermöglicht die Betreuung:

... ist:... bietet liebevolle Betreuung: …  wird unterstützt durch:  
die örtlichen Vermittlungsstellen für 
Kindertagespflege in Form von

• Zusammenarbeit mit den örtlichen Vermittlungs- 
stellen für Kindertagespflege

• Eignungsprüfung der Kindertagespflegepersonen

• Erteilung der Erlaubnis  zur Kindertagespflege nach
§43 SGB VIII, sofern die Kindertagespflegeperson
die Anforderungen erfüllt

• finanzielle Einzelfallförderung für die Kindertages-
pflegeperson bei Vorliegen der Voraussetzungen

die Fachstelle für Kindertagespflege in der 
Abteilung Jugend des Kreises Gütersloh in 
Form von 

K  I  N  D  E  R  T  A  G  E  S  P  F  L  E  G  E

durch eine feste Bezugsperson

für bis zu fünf Tagespflegekinder

für Kinder im Alter von 
0 bis 14 Jahren

im familienähnlichen 
Umfeld

orientiert am Bedarf der Eltern

mit flexiblen Betreuungszeiten

• ein gleichwertiges Angebot zur  
Kindertageseinrichtung 
 

• liebevolle Betreuung, Erziehung und Bildung durch 
eine qualifizierte Kindertagespflegeperson 

 
• partnerschaftlicher Umgang mit den Eltern 
 
• mit öffentlichen Mitteln gefördert

• die Erhebung eines einkommensabhängigen 
Elternbeitrags 

 
• frühzeitige Kontaktaufnahme zu den örtlichen  

Vermittlungsstellen für Kindertagespflege zur  
Regelung der Formalitäten 

… bedeutet auch:




